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VERORDNUNG DER STADT ERLANGEN ÜBER 
PARKGEBÜHREN (PARKGEBÜHRENORDNUNG) 

vom 19.12.1986 i.d.F. vom 02.12. 2010/In-Kraft-Treten am 01.01.2011  
(Amtsblatt Nr. 52 vom 30.12.1986 und Die amtlichen Seiten Nr. 25 vom 09.12.2010) 

 

 

Die Stadt Erlangen erlässt aufgrund des § 6 a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes und 
aufgrund von § 21 der Verordnung über Zuständigkeiten im Verkehrswesen folgende Verord-
nung: 

 

§ 1 Zone I 
Die Zone I im Sinne dieser Verordnung betrifft den Kernbereich der Innenstadt und ist durch 
folgende Straßenzüge begrenzt: 

— Im Norden: Westteil der Engelstraße, Martin-Luther-Platz, Wasserturmstraße, Universitäts-
straße zwischen Halbmondstraße und Fahrstraße 

— Im Osten: Hauptstraße/Martin-Luther-Platz zwischen Neue Straße und Wasserturmstraße, 
Apfelstraße, Halbmondstraße, Fahrstraße, Sieboldstraße bis Mozartstraße, Schuhstraße 
zwischen Mozartstraße und Werner-von-Siemens-Straße 

— Im Süden: Mozartstraße zwischen Sieboldstraße und Schuhstraße, Werner-von-Siemens-
Straße zwischen Schuhstraße und Nürnberger Straße, Bauhofstraße 

— Im Westen: Nägelsbachstraße, Eisenbahnanlage, Westliche Stadtmauerstraße, Westliche 
Hauptstraße/Martin-Luther Platz zwischen Pfarrstraße und Engelstraße 

§ 2 Zone II 
Die Zone II im Sinne dieser Verordnung ist der erweiterte Innenstadtbereich um die Zone I und 
ist durch folgende Straßenzüge begrenzt: 

— im Norden: Pfarrstraße, Hauptstraße, Wöhrstraße, Schwabachanlage, dem Fuß/Radweg 
östlich des Kopfklinikums, Hindenburgstraße zwischen Palmsanlage und Loewenichstraße 

— im Osten: Palmsanlage, Loewenichstraße, Gebbertstraße 

— im Süden: Henkestraße, Werner-von-Siemens-Straße 

— im Westen: Nürnberger Straße, Bauhofstraße, Nägelsbachstraße, Bahnlinie, Westrand der 
Fuchsenwiese. 

Zusätzlich werden das Parkhaus Innenstadt und die Parkfelder 3 und 6 des Großparkplatzes  
(= die Parkflächen östlich der Parkplatzstraße) in die Zone II einbezogen. 

§ 3 Zone III 
Die Zone III im Sinne dieser Verordnung ist das restliche Stadtgebiet. 

§ 4 Lageplan 
Die Zonen I, II und III sind aus dem beigefügten Lageplan ersichtlich, der Bestandteil dieser 
Verordnung ist. Der Plan wird bei der Stadt Erlangen (Ordnungs- und Straßenverkehrsamt) ar-
chivmäßig verwahrt und ist dort während der Dienststunden allgemein zugänglich. 
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§ 5 Parkgebühren 
     Die zu entrichtenden Parkgebühren betragen: 

 
a) in der Zone I 0,50 Euro je angefangene 20 Minuten. 

                                             Für je weitere 10 Cent kann die Parkzeit um weitere 4 Minuten bis 
zur zulässigen Höchstparkdauer erweitert werden. 
 

b) in der Zone II                     0,50 Euro je angefangene 25 Minuten. 

Für je weitere 10 Cent kann die Parkzeit um weitere 5 Minuten bis 
zur zulässigen Höchstparkdauer erweitert werden. 
 

c) in der Zone III                    0,25 Euro je angefangene 25 Minuten. 

Für je weitere 10 Cent kann die Parkzeit um weitere 10 Minuten bis 
zur zulässigen Höchstparkdauer erweitert werden. 
 

Die Höchstparkdauer ergibt sich aus den Hinweisen am jeweiligen Parkscheinautomaten. 

§ 6 Sondertarife 
Werden Langzeitparkscheine ausgestellt, so gelten folgende Sondertarife: 
 
a) Tagesparkschein im Parkhaus Innenstadt zu 5,50 Euro 

b) Tagesparkschein im Übrigen zu 4,00 Euro 

c) 2-Tagesparkschein auf dem Parkplatz Innenstadt zu 8,00 Euro 

d) 3-Tagesparkschein auf dem Parkplatz Innenstadt zu 12,00 Euro 

e) Wochenparkschein  auf dem Parkplatz Innenstadt zu 18,00 Euro 

f) 4-Wochenparkschein auf dem Parkplatz Innenstadt zu 30,00 Euro 

g) 4-Wochenparkschein im Parkhaus Innenstadt zu 40,00 Euro 

h) 4-Wochenparkschein auf dem Parkplatz Altstadt zu 35,00 Euro 

§ 7 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1987 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Verordnung der Stadt Erlangen über Parkgebühren vom 8.2.1983 (Amts-
blatt der Stadt Erlangen Nr. 6 vom 10.2.1983) außer Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 


